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L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

KommStG 1993 §6a;

LAO Wr 1962 §7 Abs1;

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

1. KommStG 1993 § 6a heute

2. KommStG 1993 § 6a gültig ab 31.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

3. KommStG 1993 § 6a gültig von 26.03.2009 bis 30.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

Rechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Vertreterhaftung - die Bestimmung des § 6a

KommStG entspricht insofern der bisherigen Rechtslage nach § 7 WAO sowie der Rechtslage nach §§ 9, 80 BAO - hat

der Vertreter darzutun, aus welchen Gründen ihm die Erfüllung abgabenrechtlicher P>ichten unmöglich gewesen sei,

widrigenfalls die Abgabenbehörde eine schuldhafte Verletzung iS des § 7 Abs. 1 WAO annehmen darf. Eine schuldhafte

Verletzung der Vertreterp>ichten ist anzunehmen, wenn der Vertreter keine Gründe darlegen kann, auf Grund derer

ihm die Erfüllung seiner P>ichten unmöglich gewesen ist; den Vertreter tri?t dabei eine qualiAzierte Behauptungs- und

Konkretisierungsp>icht (vgl. für viele das Erkenntnis vom 30. September 2009, Zl. 2007/13/0048, mwN).Nach der

ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Vertreterhaftung - die Bestimmung des Paragraph 6 a,

KommStG entspricht insofern der bisherigen Rechtslage nach Paragraph 7, WAO sowie der Rechtslage nach

Paragraphen 9, 80, BAO - hat der Vertreter darzutun, aus welchen Gründen ihm die Erfüllung abgabenrechtlicher

P>ichten unmöglich gewesen sei, widrigenfalls die Abgabenbehörde eine schuldhafte Verletzung iS des Paragraph 7,

Absatz eins, WAO annehmen darf. Eine schuldhafte Verletzung der Vertreterp>ichten ist anzunehmen, wenn der

Vertreter keine Gründe darlegen kann, auf Grund derer ihm die Erfüllung seiner P>ichten unmöglich gewesen ist; den

Vertreter tri?t dabei eine qualiAzierte Behauptungs- und Konkretisierungsp>icht vergleiche für viele das Erkenntnis

vom 30. September 2009, Zl. 2007/13/0048, mwN).
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